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1. Änderung Bebauungsplan
"Scheßlitzer Straße/Oberweg"

Bebauungsplan
"Gewerbegebiet an der BA 1 II"
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Markt Zapfendorf
Vorhabenbezogener Bebauungs- und Grünordnungsplan
"Bayerische Milchindustrie (BMI) eG, Werk Zapfendorf"

Maßstab M 1 : 1.000

ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGENII.

8. Sonstige Planzeichen und Festsetzungen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des vBBP/GOP, § 9 Abs. 7 BauGB

I. PRÄAMBEL
Der Marktgemeinderat des Marktes Zapfendorf beschließt den von der Ingenieuraktiengesellschaft Höhnen &
Partner (H & P) ausgearbeiteten vorhabenbezogenen Bebauungs- und Grünordnungsplan (vBBP/GOP) "Bayeri-
sche Milchindustrie (BMI) eG, Werk Zapfendorf" in der Fassung vom ............... als Satzung. Rechtsgrundlagen
des vBBP/GOP sind

das Baugesetzbuch                  (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S.
3634), das durch Art. 1 des Gesetzes vom 28.07.2023 (BGBI. 2023 I Nr. 221)
geändert worden ist,

die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S.
3786), die durch Art. 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBI. 2023 I Nr. 176)
geändert worden ist,

die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die durch Art. 3 des Gesetzes
vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist, sowie

die Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl, S. 588,
BayRS 2132-1-B), die durch Gesetzes vom 23.06.2023 (GVBI. S. 250), durch §
4 des Gesetzes vom 07.07.2023 (GVBI. S. 327) und durch Art. 13 a Abs. 2 des
Gesetzes vom 24.07.2023 (GVBI. S. 371) geändert worden ist.

Maximal (max.) zulässige Grundflächenzahl (GRZ), § 19 Abs. 1 BauNVO in Verbindung
mit (i. V. m.) § 19 Abs. 4 Satz 4 BauNVO, § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB0,8

1. Art der baulichen Nutzung

Industriegebiete ("GISüdwest", "GIOst"), § 9 Abs. 1 - 3 BauNVO, § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

2. Maß der baulichen Nutzung

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Baugrenze, § 23 Abs. 3 BauNVO, § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

4. Verkehrsflächen

a

Öffentliche (öffentl.) Straßenverkehrsflächen, § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Straßenbegrenzungslinie (SBL), § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

0,80 m über der FOK der öffentl. Straßenverkehrsflächen an der SBL nicht überschreiten. Dies gilt nicht
für Bäume, deren Kronenansatz mindestens (mind.) 1,80 m über der FOK der öffentl. Straßenverkehrs-
flächen an der SBL liegt.

1.5 Flächen für Versorgungsanlagen und für die Abwasserbeseitigung
In den in der Planzeichnung gekennzeichneten Bereichen werden Flächen für Versorgungsanlagen mit
der Zwb. "Trafostation/Elektrizität" (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB) bzw. Flächen für die Abwasserbeseitigung
mit der Zwb. "Regenwasserrückhaltung (RWR)" (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB) festgesetzt (z. B. mittels Erd-
becken, Stauräumkanälen oder ähnlichen, geeigneten baulichen/technischen Anlagen).

1.6 Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen
Ver- und Entsorgungsleitungen sind  unterirdisch zu verlegen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB).

1.7 Grünflächen
1.7.1 In den in der Planzeichnung gekennzeichneten Bereichen werden priv. Grünflächen mit der Zwb.

"Grundstücks-/Randeingrünung, Puffer-/Abstandsflächen" festgesetzt (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB). Im Be-
reich des Grundstückes mit der Flur - Nummer (Fl.-Nr.) 700 der Gemarkung (Gmkg.) Zapfendorf werden
priv. Grünflächen mit der Zwb. "Christbaumkultur, Garten, Flächen für Gartenbau" festgesetzt (§ 9 Abs. 1
Nr. 15 BauGB).

1.7.2 Die im Bereich der Fl.-Nr. 698 (Teilflächen (TF)), 699 (TF) und 704 (TF, alle Gemarkung (Gmkg.)
Zapfendorf) festgesetzten, priv. Grünflächen sind als nährstoffarme, extensiv gepflegte, bunt blühende,
artenreiche, nährstoffarme Blumenwiese mit niedrig- bis hochwüchsigen Arten, mit Unter-/Mittel-/Ober-
gräsern mittels einer Saatgutmischung aus 50 % Blumen und 50 % Gräsern (Ansaatstärke ca. 4,0 g/m²,
zzgl. 2,0 g/m² Schnellbegrünung, zzgl. 4,0 g/m² Füllstoff zum Hochmischen auf 10 g/m², regional erzeug-
tes Wildpflanzensaatgut, zertifiziert nach Zulassungvoraussetzungen des Saatgutverkehrsgesetzes,
Saatgut mit gesicherter, deutscher Herkunft, Produktionsraum 7, Ursprungsgebiet 12, mit hohem Ver-
mehrungs-/Qualitätsstandard, z. B. WWW - Regiosaaten oder gleichwertig) zu entwickeln (§ 9 Abs. 1 Nr.
20 BauGB).

1.8 Immissionsschutz
1.8.1 Die Geltungsbereichsflächen werden gemäß § 12 ABs. 3 Satz 2 BauGB derart gegliedert, dass nur Vor-

haben (Betrieb und Anlagen) zulässig sind, deren Geräusche die Emissionskontingente LEK nach DIN
45691 im Tag- (6.00 Uhr - 22.00 Uhr) und im Nachtzeitraum (22.00 Uhr - bis 6.00 Uhr) je Quadratmeter
des Baugrundstückes i. S. d. § 19 Abs. 3 BauNVO entsprechend den Angaben der nachfolgenden Ta-
belle nicht überschreiten:

1.8.2 Für die in der nachfolgenden Abbildung festgesetzten Richtungssektoren "A - C" (Sektorränder mit dick-
en schwarzen Linien, Kontingentierungsfläche flächig in Magenta und Referenz-/Bezugspunkt als roter
Punkt dargestellt) erhöhen sich die in der vorhergehenden Tabelle (s. textl. Festsetzung in Abschnitt III.
Ziffer 1.8.1) festgesetzten Emissionskontingente  LEK um die in der nachfolgenden Tabelle festgesetzten
Zusatzkontingente LEK,zus:

Die Winkelangaben beziehen sich auf den folgenden Bezugspunkt im UTM - Koordinatensystem:
32U-E-638791-N-5542024. Die Richtungsangabe ist wie folgt definiert: Norden 0°/ Osten 90°/ Süden
180°/ Westen 270°

1.8.3 Die Prüfung der Einhaltung der Emissionskontingente im Genehmigungsverfahren erfolgt nach Abschnitt
5 der DIN 45 691, Ausgabe 2006-12 oder einer neueren Ausgabe. Die maßgeblichen Bezugsflächen
(gerundet auf ganze m²) für die Umrechnung der betrieblichen Schallleistungspegel sind die in der ne-
benstehenden Planzeichnung gekennzeichneten Flächen (A): "GE": A = 10.268 m²/ "GISüdwest": A =
13.423 m²/ "GIOst": A = 35.595 m².

1.8.4 Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des vBBP/GOP, wenn der Beurteil-
ungspegel den Immissionsrichtwert an den maßgeblichen Immissionsorten um mind. 15 dB unterschrei-
tet (Relevanzgrenze).

1.9 Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pfle-
ge und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

1.9.1 Die Verwendung von Koniferen zur Grundstückseingrünung ist unzulässig. Zu verwenden sind standort-
gerechte, stadtklimaresistente Laubgehölzarten mit hoher Trockenstresstoleranz/Frosthärte sowie blüh-
reiche Gehölze, denen als Insektenweide/-nährgehölze Bedeutung/Funktion zukommt (§ 9 Abs. 1 Nr. 20
und 25 a BauGB). Hierfür gelten folgende Mindestpflanzqualitäten:
a) Hochstamm (H.), dreimal verpflanzt (3xv.), mit Draht-/Tuchballen (mDb./mB) je nach Art, Stamm-

umfang (StU) 18 - 20 cm, aus extra weitem Stand
b) Verpflanzte Sträucher (vStr.), 3xv. Wuchshöhe 60 - 100 cm, wurzelnackt, mit Topfballen (Tb.) oder

im Container (i. Cont.) je nach Art
c) Heister (Hei.), 3xv., Wuchshöhe 100 - 150 cm, wurzelnackt, i. Cont. oder mB. je nach Art
d) Solitärsträucher (Sol.), 3xv., Wuchshöhe 100 - 150 cm, i. Cont. oder mDb./mB. je nach Art

1.9.2 Die in der Planzeichnung gekennzeichneten Gehölze sind zum Erhalt festgesetzt (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b
BauGB). Zulässig ist nur die Rodung des besonders gekennzeichneten Gehölzbestandes.

1.9.3 Die gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1 a BauGB festgesetzten, in der Planzeichnung (mit
der schwarzen T-Linie) zeichnerisch umgrenzten Teilflächen des Grundstückes mit der Fl.-Nr. 2055
(Gmkg. Zapfendorf) im Umfang von ca. 0,58 ha übernehmen naturschutzrechtliche Ausgleichsfunktion
und werden allen Grundstücken innerhalb des Geltungsbereiches des vBBP/GOP zugeordnet, auf denen
Eingriffe aufgrund von Bebauungsplanfestsetzungen zu erwarten sind. Hier ist im Rahmen der Sukzess-
ion ein standortgerechter Buchenwald auf wechselfeuchten Standorten zu entwickeln.

2. Örtliche Bauvorschriften
2.1 Dachgestaltung

Dacheindeckungen aus unbeschichtetem Kupfer- oder Zinkblech (auch Titanzink oder verzinktes Metall)
sind unzulässig, auch aus bleihaltigen Materialien. Die Beschichtung muss der Korrosivitätskategorie C3
sowie der Schutzdauer M nach DIN EN 55 634 entsprechen. Dacheindeckungen sind mit nicht glänzen-
dem (z. B. glasiertem) Material in den Farbtönen "Rot" und/ oder "Grau" bis "Schwarz" auszuführen. Von
den Anlagen zur Gewinnung regenerativer Energie ausgehende und benachbarte, schutzwürdige Nutz-
ungen beeinträchtigende Reflektionen, Spiegelungen und/oder Blendungen sind unzulässig.

2.2 Fassadengestaltung
Die Verwendung greller Farben (Signalfarben in Anlehnung an die RAL-Farben Nr. 1003 Signalgelb, Nr.
2010 Signalorange, Nr. 3001 Signalrot, Nr. 4008 Signalviolett, Nr. 4010 Telemagenta, Nr. 5005 Signal-
blau, Nr. 6032 Signalgrün), sämtliche RAL-Leucht- und/oder RAL-Perlfarben sowie reflektierender und/
oder spiegelnder Fassadenmaterialien sind unzulässig. Die Festsetzung in Abschnitt III. Ziffer 2.1.3 gilt
hier analog. Vogelschlag ist zu vermeiden/minimieren (z. B. durch Vermeidung großflächiger, ungeglie-
derter Glasfronten, durch Sichtbarmachung von Glasflächen mittels hochwirksamer Markierungen (ins-
besondere vertikale Streifen-, aber auch Punkt-/Rasterstrukturen), durch Verwendung lichtdurchlässiger,
aber mattierter, halbtransparenter Scheiben (z. B. Milchglasscheiben), durch Verwendung von Außenja-
lousien und/oder strukturierter Fassadenvorverkleidungen, durch Verhinderung von Durchsichten (z. B.
zwei gegenüberliegende Glasflächen, verglaste Korridore, Übereckfenster)). Die Verwendung aufgekleb-
ter Vogelsilhouetten ist unzulässig.

2.3 Einfriedungen
Einfriedungen i. S. grenzständiger Mauern sind unzulässig (dem Lärmschutz dienende Wände fallen

7. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maß-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft

Erhaltung freistehender Einzelbäume, § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur u. Land-
schaft (Ausgleichsflächen), § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Abweichende Bauweise (a), Gebäude auch mit Längen über 50,0 m zulässig, § 22 Abs. 4
BauNVO, § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

Max. zulässige Baumassenzahl (BMZ), § 21 Abs. 1 BauNVO, § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB5,0

Bereiche ohne Grundstückszufahrten, § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

6. Grünflächen

Private (priv.) Grünflächen mit Zwb. "Grundstücks-/Randeingrünung, Puffer-/Abstandsflä-
chen", § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Umgrenzung der Flächen, die von Bebauung freizuhalten sind (Sichtdreiecke, Anfahr-
sichtgeschwindigkeit beiderseits V = 50 km/h bzw. 30 km/h), § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB

Geltungsbereiche benachbarter, rechtskräftiger Bauleitpläne

VII.  NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

Anbauverbots- (15 m, Art. 23 Abs. 1 Nr. 1 BayStrWG) und  Baubeschränkungszone
(30 m, Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 BayStrWG) der Kr BA 1

OD Grenze
E_120_0,003

Ortsdurchfahrtsgrenze der Kreisstraße Kr BA 1 mit Abschnittsnummer und Station

Flächen für Versorgungsanlagen mit der Zwb. "Trafostation/Elektrizität" , § 9 Abs. 1 Nr. 12
BauGB

Rodung von Bäumen zulässig, sofern baubedingt notwendig

VI.   KENNZEICHNUNGEN

Flächen, bei deren Bebauung bes. bauliche Vorkehrungen gegen äußere Ein-
wirkungen (Baumsturz/Windbruch) und/oder bei denen bes. bauliche Sicherungs-
maßnahmen gegen Naturgewalten (Wind) erforderlich sind, § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB

Priv. Grünflächen mit der Zwb. "Christbaumkultur, Garten, Flächen für Gartenbau", § 9
Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Flächen für die Abwasserbeseitigung mit der Zwb. "Regenwasserrückhaltung (RWR)", § 9
Abs. 1 Nr. 14 BauGB

Art der baulichen
Nutzung

Baumassenzahl (BMZ)

Grundflächenzahl
(GRZ)

Füllschema der Nutzungsschablone

Emissionskontingente
tags/nachts

Bauweise

a

GE

GI "Ost"

0,8

58/44

0,8

65/50

a

Größe: 1.320 x 694 mm

Übersichtslageplan
(genordet, ohne Maßstab)

G:\ZAP2201\Bauleitplanung\BBP\2024-01-18_EW_erneut\BBP_EW_erneut\BBP_EW_erneut.dwg

z. B.

5,0

10,0

Ein-/Ausfahrtsbereiche, § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Ein-/Ausfahrtsbereiche Feuerwehr-, Rettungs-, Pflege-, Unterhaltungsfahrzeuge (F), § 9
Abs. 1 Nr. 11 BauGBF

GI

5. Flächen für Versorgungsanlagen und für die Abwasserbeseitigung

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungsmaße (§ 16 Abs. 5 BauNVO), unterschiedlicher
Nutzungen und unterschiedlicher Emissionskontingente

Mit Leitungsrechten zu belastende Flächen, § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

Gewerbegebiete ("GE"), § 8 Abs. 1 - 3 Nr. 1 und 2 BauNVO,   § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGBGE

III. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
1. Planungsrechtliche Festsetzungen

Der Markt Zapfendorf macht von der Möglichkeit Gebrauch, für den Geltungsbereich des vBBP/GOP bei
der Bestimmung der Zulässigkeit von Vorhaben von § 9 BauGB und von der BauNVO abweichende
Festsetzungen zu treffen (§ 12 Abs. 3 Satz 2 BauGB).

1.1 Art der baulichen Nutzung
In dem mit "GE" gekennzeichneten Bereich wird ein Gewerbegebiet gemäß (gem.)  § 8 Abs. 1 - 3 Nr. 1
und 2 BauNVO i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB festgesetzt. Die gem. § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO aus-
nahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten sind hier unzulässig. In den mit "GISüdwest" und "GIOst"
gekennzeichneten Bereichen wird jeweils ein Industriegebiet gem. § 9 Abs. 1 - 3 BauNVO i. V. m. § 9
Abs. 1 Nr. 1 BauGB festgesetzt. Unter entsprechender Anwendung des § 9 Abs. 2 BauGB wird gem.
§ 12 Abs. 3 a BauGB festgesetzt, dass in dem sich aus den Sätzen 1 bis 3 dieser Festsetzung ergeben-
den Rahmen innerhalb des Geltungsbereiches des vBBP/GOP nur solche Vorhaben zulässig sind, zu
deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet hat.

1.2 Maß der baulichen Nutzung
1.2.1 Die max. zulässige GRZ wird mit 0,8 festgesetzt (§ 19 Abs. 1 BauNVO, § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB). Ergän-

zend gilt § 19 Abs. 4 Satz 4 BauNVO.

1.2.2 Im "GE" wird die max. zulässige BMZ mit 5,0, im "GISüdwest" und im "GIOst" jeweils mit 10 festgesetzt (§ 21
Abs. 1 BauNVO, § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB).

1.3 Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen festgesetzt (§ 23 Abs. 3 BauNVO, § 9
Abs. 1 Nr. 2 BauGB). Festgesetzt wird die abweichende (a) Bauweise (§ 22 Abs. 4 BauNVO, § 9 Abs. 1
Nr. 2 BauGB); zulässig sind Hauptgebäudelängen auch über 50,0 m.

1.4 Verkehrsflächen
1.4.1 In den in der Planzeichnung gekennzeichneten und mit der grünen SBL umgrenzten Bereichen werden

öffentl. Straßenverkehrsflächen festgesetzt (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB). In den in der Planzeichnung ge-
kennzeichneten Bereichen ist die Errichtung von Grundstücksein-/-ausfahrten unzulässig (§ 9 Abs. 1 Nr.
11 BauGB). Die Errichtung von Grundstücksein-/-ausfahrten ist nur in den hierfür besonders gekenn-
zeichneten Bereichen zulässig (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB); die mit einem schwarzen "F" gekennzeichne-
te Grundstücksein-/-ausfahrt am östlichen Ausbauende der Straße "Oberweg" darf nur durch Feuer-
wehr-, Rettungs-, Pflege- und Unterhaltungsfahrzeuge genutzt werden.

1.4.2 Für die auf Privatgrund liegenden Teile der Sichtdreiecksflächen (Umgrenzung von Flächen, die von Be-
bauung freizuhalten sind) gelten folgende Vorgaben (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB): Garagen/Carports und
Nebengebäude (Nebenanlagen, die Gebäude sind) sind unzulässig. Sonstige, untergeordnete Nebenan-
lagen (z. B. Zäune, Stapel, Haufen, sonstige Gegenstände) sind mit Ausnahme von Masten und ähnli-
chen, nicht sichtbehindernden Elementen nur bis zu einer Höhe von 0,80 m über der fertigen Oberkan-
te (FOK) der öffentl. Straßenverkehrsflächen an der SBL zulässig. Bepflanzungen dürfen eine Höhe von

nicht unter dieses Verbot). Einfriedungssockel sind nur an der vorderen Grundstücksgrenze bis zu einer
Höhe von max. 0,20 m zulässig (unterer (unt.) Höhenbezugspunkt (HBP): Höhe FOK der öffentl. Stra-
ßenverkehrsfläche; oberer (ob.) HBP: OK Sockel). An allen übrigen Grundstücksgrenzen müssen Ein-
friedungen einen Bodenabstand von mind. 0,15 m einhalten (unt. HBP: FOK Baugrundstück; ob. HBP:
Unterkante Einfriedung). Ansonsten gelten die diesbezüglich relevanten Vorgaben der BayBO. Tore/Tü-
ren müssen in die Privatgrundstücke hinein aufschlagen.

2.4 Nicht überbaute Grundstücksflächen
Hochbeanspruchte Grundstücksteilflächen (z. B. Be-/Entlade-/Anlieferzonen, Lager-/Abstellflächen, Zu-
fahrten, Fahrgassen zwischen Stellplätzen) dürfen in gebundenen Bauweisen (z. B. Asphalt, Beton) aus-
geführt werden. Alle übrigen, zu befestigenden Nebenflächen (z. B. Eingangsbereiche, Fußwege, Fahr-
radabstellplätze, Pkw - Stellplätze, Gebäudevorflächen) sind in (teil-) versickerungsfähigen Bauweisen
auszuführen. Gem. Art. 81 Abs. 1 Nr. 5 BayBO i. V. m. Art. 7 Abs. 1 Nr. 2 BayBO unzulässig ist die Aus-
führung von Zierkies-, Splitt- und/oder Schotterflächen im Bereich der nicht überbauten Grundstücksflä-
chen. Hiervon ausgenommen ist die Herstellung von für Flora/Fauna relevanten, wertvollen "Extrem-
standorten" i. S. artenreich/intensiv gestalteter Steingärten (z. B. Alpinum) und sonstiger Trocken-/Ma-
gerflächen sowie im Bereich von Traufstreifen und Flächen zur Böschungsbefestigung.

2.5 Beleuchtung
Eine nur optisch - ästhetischen Zwecken (gestalterische Aufwertung der Gebäudearchitektur) dienende
Beleuchtung der Hauptgebäudeaußenfassaden (Akzentbeleuchtung) ist unzulässig. Zulässig ist nur eine
funktionsbezogene Beleuchtung (z. B. von Ein-/Ausgängen, Zufahrtsstraßen, Be-/Entladebereichen, La-
ger-/Abstellflächen, Gehwegen, Stellplätzen), sofern sie folgende Vorgaben einhält: Verwendung warm-
weiß leuchtender Leuchtmittel mit geringem Blauanteil im Spektrum, mit einer Farbtemperatur von max.
2.200 Kelvin, Ausführung mit Nachtabsenkung, Upward Light Ratio ULR = 0 % Abstrahlung in den obe-
ren Halbraum). Die Beleuchtung ist so auszuführen, dass eine Aufhellung, Ausleuchtung und/oder Blen-
dung angrenzender schutzwürdiger Nutzungen ausgeschlossen ist.

2.6 Genehmigungsfreistellungsverfahren
Die Anwendbarkeit der Genehmigungsfreistellung wird gem. Art. 58 Abs. 1 Satz 2 BayBO ausgeschlos-
sen.

IV. TEXTLICHE HINWEISE
1. Allgemeine Hinweise

Die Ausführungen der Planbegründung (Teil A.) in den Kapiteln (Kap.) 7.3 (Boden-, Baudenkmäler, En-
sembleschutz, landschaftsprägende Denkmäler), 7.4 (Geologie/Baugrund), 7.5 (Altlasten), 7.6 (Geother-
mie), 7.8 (Sonstige Schutzgüter und Belange), 8.6 (Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen),
9.7 (Feuerwehrzufahrten und Feuerwehraufstellflächen) und 11 (Umweltbezogene Belange) sind zu be-
achten.

2. Abstandsflächen
Es gilt Art. 6 BayBO, insbesondere die Regelvorgaben nach Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO.

3. Artenschutz
Die in Teil A. Kap. 12.3 der Planbegründung erarbeiteten Vermeidungsmaßnahmen sind zu berücksich-
tigen und gem. § 1 a Abs. 3 Satz 4 BauGB im Rahmen der Baugenehmigung bzw. im städtebaulichen
Vertrag gem. § 11 BauGB mittels gleichlautender Auflagen zu sanktionieren, sofern der vBBP/GOP
hierfür nicht bereits Festsetzungen vorsieht bzw. gesetzliche Regelungen/Vorgaben vorhanden sind.

4. Sonstige Satzungen
Das gemeindliche Satzungsrecht (z. B. Entwässerungssatzung) ist zu beachten.

5. Immissionsschutz
Der vorliegende Bericht (Nr. 16279.2 a Pl, Stand: 12.12.2023) zur Geräuschkontingentierung (Ermittlung
der zulässigen Emissionskontingente für Gewerbegeräusche gem. DIN 45 691) des Ingenieurbüros für
Bauphysik Wolfang Sorge (90449 Nürnberg) ist zentraler Bestandteil des vBBP/GOP. Die darin getätig-
ten Ausführungen sind zu beachten.

6. Gesetze, Richtlinie, Verordnungen, DIN - Normen
Die in der Planurkunde, in der Planbegründung, im Umweltbericht und in den Fachgutachten ggf. in Be-
zug genommenen DIN - Normen können im Rathaus des Marktes Zapfendorf (Obergeschoss, Zimmer
14, Herrngasse 1, 96199 Zapfendorf) während der allgemein bekannten Dienst-/Öffnungszeiten kosten-
frei eingesehen werden. Die im Rahmen der Planung zitierten bzw. dieser zugrunde gelegten Gesetze,
Richtlinien, Verordnungen stehen im Internet bzw. in öffentl. Bibliotheken zur Einsichtnahme frei zur Ver-
fügung.

V. ZEICHNERISCHE HINWEISE

Markt Zapfendorf
 Vorhabenbezogener

Bebauungs- und Grünordnungsplan
"Bayerische Milchindustrie (BMI) eG, Werk Zapfendorf"

Vorentwurf: 16.03.2023
Entwurf: 25.06.2023
Entwurf: 18.01.2024
Satzung:

Entwurfsverfasser:

1. Der Marktgemeinderat des Marktes Zapfendorf hat in der Sitzung vom 16.03.2023 gem. § 2 Abs. 1 BauGB die
Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 31.03.2023 ortsüblich be-
kannt gemacht.

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs.1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und Anhörung für
den Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 16.03.2023 hat in der Zeit vom 12.04.2023 bis
19.05.2023 stattgefunden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs.1 BauGB für
den Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 16.03.2023 hat in der Zeit vom 12.04.2023 bis
19.05.2023 stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 15.06.2023 wurden die Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 17.07.2023 bis 01.09.2023 beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 15.06.2023 wurde mit der Begründung gem. § 3 Abs. 2
BauGB in der Zeit vom 17.07.2023 bis 01.09.2023 öffentlich ausgelegt.

6. Zu dem erneuten Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 18.01.2024 wurden die Behörden und son-
stigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 4 a Abs. 3 BauGB in der Zeit vom
05.02.2024 bis 08.03.2024 erneut beteiligt.

7. Der erneute Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 18.01.2024 wurde mit der Begründung gem. § 3
Abs. 2 BauGB i. V. m. § 4 a Abs. 3 BauGB in der Zeit vom 05.02.2024 bis 08.03.2024 erneut öffentlich aus-
gelegt.

8. Der Markt Zapfendorf hat mit Beschluss Marktgemeinderates vom ............... den Bebauungsplan gem. § 10 Abs.
1 BauGB in der Fassung vom ................ als Satzung beschlossen.

Markt Zapfendorf, den ..................................

(Siegel)

....................................................................
1. Bürgermeister

9. Ausgefertigt:

Markt Zapfendorf, den ..................................

(Siegel)

....................................................................
1. Bürgermeister

10. Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan wurde am ................ gem. § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB
ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen
Dienststunden im Rathaus des Marktes Zapfendorf zur Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf
Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs.
3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wird hingewiesen.

Markt Zapfendorf, den ..................................

(Siegel)

....................................................................
1. Bürgermeister

GI "Südwest"
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58/44

a

10,0

Vorhandene (vorh.) Haupt-/Nebengebäude gem. amtlicher, digitaler Flurkarte (DFK)

Vorh. Grundstücksgrenzen mit Flur - Nummern (Fl.-Nr.) gem. DFK830/7

Höhenschichtlinien (Urgelände/Bestand) gem. Bestandsvermessung Ing.- Büro Bal-
ling (Stand: 11/2013)

Bemaßung/Maßkette5 m

Ferngasleitung DN 100 mit Begleitkabel, mit Schutzstreifen

Priv. Brunnen "B I" - "B III" der BMI
BI

20 - kV - und 110 - kV - Freileitungen, jeweils mit Schutzstreifen

Umgrenzung der Flächen, die von Bebauung freizuhalten sind (Sichtdreiecke, An-
fahrsichtgeschwindigkeit beiderseits V = 50 km/h bzw. 30 km/h)

Bestehende Lärmschutzwand

RWR
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